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2Bo biefel ©efeß con Setrieben fpricßt, finb barunter
auch bte oorbezetcßneten Unternehmungen oerftanben.

3m ©inné biefel ©efeßel gelten Seamte all Inge»
fteßte, unb Seßtlinge, Solontäre unb tßntiitanten all
Slrbeiter.

Stretiigfeiten über bte grage, ob ein Setrieb ju ben
in 3tbf. 1 bezeichneten gehört, werben oom Sunbelrat
entfcßteben; biefer beftimmt, ob unb auf welchen 3«^'
punît fein ©ntfcßeib jurübfwirft. ©in folcßer ©ntfcßeib
ift auch für ben fRicßter maßgeöenb.

2>ie 3ttt?at>en bet* wovbejeicfyneten Betriebe
werben hiermit aufseforbert, non bereit Beftcben
ber Sc^wei3crifct?en itnfattnerfidjerungsctnftalt
in Cu3ertt fcf?rifttict?e Bttseigc 3n machen. ®tefe
2lnjeige muß über folgenbe fünfte &ulfunft geben:

1. fftame bei 3ußaberl bel ^Betriebes, ober girma
bei Betriebes.

2. Siß bei Setrtebe§ (genaue Ibreffe).
3. Qnbufirtezroeig, Seruf.
4. ©urchfcßmttliche 2lrbeiterzaßl.
5. ®urchfcßmttttche jährliche 2tulgabe für Söhne.
6. Sterben im betriebe SRafcßinen oerwenbet?
7. Stenn ja, werben bie äRafcßhten medjantfch an»

getrieben?

Betriebslnljctber, welche fiel? über ben Der«
ftcl?eruita=<3tüctnö ibres Betriebes im Ititaerwiffen
beftttben, werben eingelaben, fiel? an bie îHrettion
ber 5el?wei3erifel?en ilnfallnerfieberiutgsanftalt
in Ctt3ern um Bustunfi 3« wenbeit.

®te betreffenben Setriebltnßaber müffen aber auf
jeben gaß, auet) wenn 3®eifel barüber befießen tönnen,
ob ihr Setrieb bem ©efeße unterfteßt fei, bie Sfnjeige
erftatten. ®te 2ln-,etge hat nicht bie SBirîung, baß ein
Setrieb bem ©efeße unterfteßt wirb, wenn bal ©efeß el
meßt wiß.

SGßer bie Slnmelbung unterlaßt, hat feinerjeit bie an
biefe Unterlaffung getnüpften fRacßteße an fieß felbft ju
tragen.

®ie Setficßerung tritt er ft in einem fpütern 3cßpunfte
in Kraft; bie ihr unterfießten Setriebe werben h^roon
rechtzeitig benachrichtigt werben. ®ie Arbeiten zur Drgani»
fation ber Setficßerung unb insbefonbere biejenigen zur
©tnreihung ber Setrteblarten in ©efahrenftaffen oer»
langen aber, baß biefe Slnmelbungen jeßt feßon erfolgen.

2>ic an bie llnftalt gerichteten poftfenbungen
finb 3tt frantieren.

®er S3riefurafc£)lag, in bem bie Ülnmelbung an bie

2lnftalt oerfenbet wirb, foil mit bem Sermert „Inmelbung,,
oerfeßen fein.

Scßweizetif'cße Unfaßoerficßerunglanfialt tu Suzern,
®er ®ireïtor: B. £3aut.

CerbandswestB.
®al Seîretariat bel Serbanbl Schweizer. Scß!offer»

meifter unb KonfiruUconlwetlfiatteit befinbet [ich nun»
meßr graumünfterftraße 27, 3. Stocf, tn 3ö*i<ß 1-

®ie Scßmiebe» unb Söagnermcifter ber Schweiz
halten näcßßenl folgenbe Serfammlungen ab: ®er
Dfifcßwetzerifcße Scßmiebe» unb SSagnermeifteroerbanb
am 26. Dftober in ©oßau (St. ©allen); ber Sernifcß»
Seelänbifcße Setbanb am 26. Dftober in Spß (Sern);
ber Sargauifcße Setbanb am 2. 5Rooc ruber in Slarau
unb ber Serein oon graubrunnewSucßeggberg am 2. fRoo.
in Steffen (Solotßurn).

Schweiz, ©ewerhegefeß. ®te* ®eIegiertenoetfamm»
lung bel 3ür^erifch= îanlonalen Çanbmerfet» unb @e=

werbeoerelnl in Örlifon hat im Streit um ben
©ntwurf ber feßweizerifeßen 3eutralleitung
für ein fcßweizerifcßel®emerbegefeßbenoer»
mittelnben Eintrag bel ïantonalen Sorftanbel,
amenbiert oon fRegterunglrat ®r. ®fcßumi (Sern), Set»
treter bei feßweizerifeßen 3entralfomiteel unb 9Raag
(SOBeßiton), gegenüber bem be§ ©ewerbeoerbanbeê 3"üri^
mit 56 gegen 8 Stimmen in folgenbem 9ßortlaut an»
g enommen:

1. ®er kantonale £>anbmerfer= unb ©ewerbeoerein
erîlart fieß grunbfäßlicß mit bem ©rlaß etneë ©efeße§
über bte 9lrbeit in ben ©emerben als éeilfiucî ber ge=

famten ©ewerbegefeßgebung einoerftanben. ®er @nt=

wurf, ber ber ®elegtertenoerfammlung be§ Schweizer,
©ewerbeoeretnë in Sangentßal oorlag, îann alë 3lu§»

gang?punît ber weiteren Serßanblungen btenen. 2. 3"
ber neuen Sortage foil foweit a(§ immer tunlicß gemäß
ben früheren Sefcßlüffen ber fdßweizerifdßen ®elegierten»
oerfammlungen barnatß getrachtet werben, bte Drgani»
fationen an ber ®urcßfüßrung be§ ®efeße§ z" beteiligen.
®ie ®arifoerträge finb ebenfaHê enlfprecßenb zu berücE»

ftdßtigen. 3. ÜRtt bem ©efeß über bte 3lrbeit in ben
©ewetben foHen auch öie gefeßlidßen Sefiimmungen über
ben Schuß be§ ©ewerbebetriebeë erlaffen werben. 4. ®er
3entraÖeitung bei Scßroeizerif^en ©ewerbeoerein! ift
mitzuteilen, baß wir e! all im 3ntereffe ber Sache ge»

legen betraeßten, wenn oor einer öffentlichen ®elegierten=>
oerfammlung eine Spezialfommiffion Sie enbgiltigen
©rnnblagen für bie ©eftaltung bei ©efeßel feftftellt. 3u
biefer Äommiffion follen fpeztell auch bie Serufloerbänbe,
unb zroar au^ bie bem Sdßweizerifchen ©ewerbeoerein
zurzeit nießt angeßörenben, oertreten fein.

®er ©ewerfieoethanD her Stahl 3Srich utth hie
lantonale jilr^erlfc^e ©ewerhe» nnh Ztleinhanbetl»
fammer haben bem ^antonlrat zum Steuergefeß in
motioierter ©tngabe folgenbe 3tntrage etngeceidßt:

1. Ill Steuerfreiem ift bie allgemeine unb progrefftoe
©tnlommenfteuer mit einer ergänzenben proportionalen
Sermögenlfteuer z« wäßlen. ®er Steuerfuß ift im
©efeße felbft feftzulegen. 2. £>aulßaltungloorftänben
unb wirtfcßaftlich Schwachen finb bie bureß bte Ser»
hällniffe gebotenen ©rleidßterungen zu gewähren. 3. ®er
Sdjulbeitabzug foß, wie im heutigen ©efeße, uneingefeßräntt
geftatlet fein. 4. ®te Sefleuerung ber anonpmen @r»

merblgefeßfcßaften foß im aflgemetnen auf ber ©runb»
läge bei ©efeßentwurfel ber lantonlrätltdhen flommiffton
erfolgen, gür bte ©roßgefcßäfte im ®etaithanbel —
SBarenßäufer, gilialgefdßäfte unb Konfumoereine — ift
baneben eine oon einem beftimmten Umfaß an erhobene,
progreffio aulgebaute Umfaßßeuer einzuführen. 5. 3lul»
länbern, bie fieß nießt bei ©rwerbel ßalber im Kanton
aufhatten, finb gewiffe Sergünftigungen mit Sezug auf
Steuern einzuräumen. 6. ®al ©infcßäßungloerfahren
ift zu oetbeffern, jeboeß unter ©ewäßrung ber weiteft»
geßenben ©arantten für bie ßtecßtlficßerhett ber Steuer»
Pflichtigen. 7. ®te ©ebüßren im Steuerprozeß foßen
gefeßlidß feftgelegt unb möglicßft mäßig bemeffen werben.

§anhwer!er= unh ©ewerheoerein Sern. ®er §anb»
werter-- unb ©ewerbeoerein Sern hat mit einer $auptoer»
fammtung am ÜRontag ben 20. Dftober, abenbl 8 Ußr,
im ©afé ißefcßl feine SBtntertätigfett begonnen. ®a! Çaupt»
tntereffe naßm bal fReferat oon ^errn ®r. So Im a r
über ben ©ntwurf zu etnem feßweizerifeßen ©ewerbegefeß
in Infprucß. ©I würbe folgenbe fRefolution gefaßt:

„®er éanbwerter» unb ©ewerbeoerein ber Stabt
Sern ßat in feiner Çauptoerfammlung oom 20. Dftober
ein SReferat bei |>erin ®r. Solmar, feßweizerifeßer @e»

werbefetretär, über ben ©ntwurf für etn Sunbelgefeß
über Sie Arbeit tn ben ©ewerben mit großem 3utereffe.

Sir. M MKWS- („MetMdikN-) 5'7

Wo dieses Gesetz von Betrieben spricht, sind darunter
auch die vorbezetchneten Unternehmungen verstanden.

Im Sinne dieses Gesetzes gelten Beamte als Ange-
stellte, und Lehrlinge, Volontäre und Prrknkanten als
Arbeiter.

Streitigkeiten über die Frage, ob ein Betrieb zu den
in Abs. 1 bezeichneten gehört, werden vom Bundesrat
entschieden; dieser bestimmt, ob und aus welchen Zeit-
punkt sein Entscheid zurückwirkt. Ein solcher Entscheid
ist auch sür den Richter maßgebend.

Die Inhaber der vsrbezeichneten Betriebe
werden hiermit aufgefordert, von deren Bestehen
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt
in Lnzern schriftliche Anzeige zu machen. Diese
Anzeige muß über folgende Punkte Auskunft geben:

1. Name des Inhabers des Betriebes, oder Firma
des Betriebes.

2. Sitz des Betriebes (genaue Adresse).
3. Industriezweig, Beruf.
4. Durchschnittliche Arbeiterzahl.
5. Durchschnittliche jährliche Ausgabe für Löhne.
6. Werden im Betriebe Maschinen verwendet?
7. Wenn ja, werden die Maschinen mechanisch an-

getrieben?

Betriebsinhaber, welche sich über den ver-
sicherungszwang ihres Betriebes im Ungewissen
befinden, werden eingeladen, sich an die Direktion
der Schweizerisch err Unsallversicherungsanstalt
in Lnzern um Auskunft zu wenden.

Die betreffenden Betriebstnhaber müssen aber auf
jeden Fall, auch wenn Zweifel darüber bestehen können,
ob ihr Betrieb dem Gesetze unterstellt sei, die Anzeige
erstatten. Die Anzeige hat nicht die Wirkung, daß ein

Betrieb dem Gesetze unterstellt wird, wenn das Gesetz es

nicht will.
Wer die Anmeldung unterläßt, hat seinerzeit die an

diese Unterlassung geknüpften Nachteile an sich selbst zu
tragen.

Die Versicherung tritt erst in einem spätern Zeitpunkte
in Kraft; die ihr unterstellten Betriebe werden hiervon
rechtzeitig benachrichtigt werden. Die Arbeiten zur Organi-
sation der Versicherung und insbesondere diejenigen zur
Einreihung der Betriebsarten in Gefahrenklassen ver-
langen aber, daß diese Anmeldungen jetzt schon erfolgen.

Die an die Anstalt gerichteten Postsendungen
sind zu frankieren.

Der Briefumschlag, in dem die Anmeldung an die

Anstalt versendet wird, soll mit dem Vermerk „Anmeldung,,
versehen sein.

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt in Luzern,
Der Direktor: A. Tzaut.

vndsMmîtiî.
Das Sekretariat des Verbands Schweizer. Schlosser-

meister «ad KonstruMonSwerlstätten befindet sich nun-
mehr Fraumünsterstraße 27, 3. Stock, in Zürich 1.

Die Schmiede- und Wagnermeister der Schweiz
halten nächstens folgende Versammlungen ab: Der
Ostschweizerische Schmiede- und Wagnermeisteroerband
am 26. Oktober in Goßau (St. Gallen); der Bernisch-
Seeländische Verband am 26. Oktober in Lyß (Bern);
der Aargauische Verband am 2. November in Aar au
und der Verein von Fraubrunnen-Bucheggberg am 2. Nov.
in Messen (Solothurn).

Schweiz. Gewerbegesetz. Die Delegiertenversamm-
lung des Zürcherisch-kantonalen Handwerker- und Ge-

werbevereins in Orlikon hat im Streit um den
Entwurf der schweizerischen Zentralleitung
für ein schweizerisches Gewerbegesetz den oer-
mittelnden Antrag des kantonalen Vorstandes,
amendiert von Regierungsrat Dr. Tschumi (Bern), Ver-
treter des schweizerischen Zentralkomitees und Maag
(Wetzikon), gegenüber dem des Gewerbeverbandes Zürich
mit 56 gegen 8 Stimmen in folgendem Wortlaut an-
genommen:

1. Der Kantonale Handwerker- und Gewerbeverein
erklärt sich grundsätzlich mit dem Erlaß eines Gesetzes
über die Arbeit in den Gewerben als Teilstück der ge-
samten Gewerbegesetzgebung einverstanden. Der Ent-
wurf, der der Delegiertenversammlung des Schweizer.
Gewerbevereins in Langenthal vorlag, kann als Aus-
gang?punkt der weiteren Verhandlungen dienen. 2. In
der neuen Vorlage soll soweit als immer tunlich gemäß
den früheren Beschlüssen der schweizerischen Delegierten-
Versammlungen darnach getrachtet werden, die Organi-
sationen an der Durchführung des Gesetzes zu beteiligen.
Die Tarifverträge sind ebenfalls entsprechend zu berück-
sichtigen. 3. Mit dem Gesetz über die Arbeit in den
Gewerben sollen auch die gesetzlichen Bestimmungen über
den Schutz des Gewerbebetriebes erlassen werden. 4. Der
Zentralleitung des Schweizerischen Gewerbevereins ist
mitzuteilen, daß wir es als im Interesse der Sache ge-
legen betrachten, wenn vor einer öffentlichen Delegierten-
Versammlung eine Spezialkommiffion die endgiltigen
Grundlagen für die Gestaltung des Gesetzes feststellt. In
dieser Kommission sollen speziell auch die Berufsverbände,
und zwar auch die dem Schweizerischen Gewerbeverein
zurzeit nicht angehörenden, vertreten sein.

Der Gewerbeverband der Stadt Zürich und die
kantonale zürchertsche Gewerbe- und Kleinhandels-
kammer haben dem Kantonsrat zum Steuergesetz in
motivierter Eingabe folgende Antrüge eingereicht:

1. Als Steuersystem ist die allgemeine und progressive
Einkommensteuer mit einer ergänzenden proportionalen
Vermögenssteuer zu wählen. Der Steuerfuß ist im
Gesetze selbst festzulegen. 2. Haushaltungsvorständen
und wirtschaftlich Schwachen sind die durch die Ver-
Hältnisse gebotenen Erleichterungen zu gewähren. 3. Der
Schuldenabzug soll, wie im heutigen Gesetze, uneingeschränkt
gestattet sein. 4. Die Besteuerung der anonymen Er-
werbsgesellschaften soll im allgemeinen auf der Grund-
läge des Gesetzentwurfes der kantonsrätlichen Kommission
erfolgen. Für die Großgeschäfte im Detailhandel —
Warenhäuser, Filialgeschäfte und Konsumvereine — ist
daneben eine von einem bestimmten Umsatz an erhobene,
progressiv ausgebaute Umsatzsteuer einzuführen. 5. Aus-
ländern, die sich nicht des Erwerbes halber im Kanton
aufhalten, sind gewisse Vergünstigungen mit Bezug auf
Steuern einzuräumen. 6. Das Einschätzungsoerfahren
ist zu verbessern, jedoch unter Gewährung der weitest-
gehenden Garantien für die Rechtssicherheit der Steuer-
Pflichtigen. 7. Die Gebühren im Steuerprozeß sollen
gesetzlich festgelegt und möglichst mäßig bemessen werden.

Handwerker- und Gewerbeverein Bern. Der Hand-
werker- und Gewerbeverein Bern hat mit einer Hauptver-
sammlung am Montag den 20. Oktober, abends 8 Uhr,
im Cafe Peschl seine Wintertätigkeit begonnen. Das Haupt-
intéressé nahm das Referat von Herrn Dr. Volmar
über den Entwurf zu einem schweizerischen Gewerbegesetz
in Anspruch. Es wurde folgende Resolution gefaßt:

„Der Handwerker- und Gewerbeverein der Stadt
Bern hat in seiner Hauptversammlung vom 20. Oktober
ein Referat des Herrn Dr. Volmar, schweizerischer Ge-
werbesekretär, über den Entwurf für ein Bundesgesetz
über die Arbeit in den Gewerben mit großem Interesse
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artße^ört unb oerbanlt ber: ^ßftralletturtg beS f'^roeije»
rifcßen ©eroerbeoeretnS bie aufopfexnbe Arbeit für ben
fc^meigetifd^ert ©ewetbefianb. @r begrübt baS energise
Sorgeben jur Jörberung ber fcbroei^etifdjen ©eroer6e=

gefeßgebung unb unterftüßt ben oorliegenben ©ntwurf
mit aller Kraft, tnbem er ber 3lnficßt ift, baß berfelbe
etne roertooQe ©runblage zur Beratung ber befinitioen
®urcbfübrung biefeS SlbfcßnittS ber ©eroerbeorbnung
bilbet".

©emeröcnerein Sicftal (Safeflanb). ®er Sorftanb
bat befcßloffen, bemnäcfjft in einer SeretnSoetfammlung
ein Referat über baS SunbeSgefeß betreffenb bie

Arbeit in ben ©eroerben halten ju laffen. pits
Referent hat er bezeichnet £>errn Ingenieur ©aber,
SRifglieb beS SorftanbeS, ber als früherer ©ewerbe»
unb Nabrilmfpeftor beS KantonS ©olotßurn mohl ber
geeignelfte SHann ift, über baS für baS ©ewerbe fo hoch'
wichtige @efeß ju referieren.

®te Selegierteaoerfanunlung beô Sßurg, tantonalen
©eaterbeoetetnä in SßetnfelDen befchloß prinzipiell 3u=
ftimmung jum ©ntwurfe be§ eibgenßffifcßen ©ewerbe»
gefeßeS. Sie wünfcßl beffen SRüdEwetfung an ben roetteren
Sorftanb, wobei größere Kompetenzerteilung an SerufS»
organifationen oerlangt wirb. Jn bem ©ewerbegefeß
follen gleichzeitig gefeßltcße Soxfcßriften über ben ©cßuß
beS ©cwetbeS erlaffen werben. 3"'" Ort für SeßrlingS»
Prüfungen für 1914 wirb Sirbon beftimmt.

©in „Jnternatlottaler Serein her Söünfcßelruten»
ganger" hat fiel) gebilbet, bem ^Rutengänger aus faft
allen Säubern (SuropaS betgetreten ftnb. ®te fperren
®r. iß. Seßer, Saasen bei §annober, Otto ©bter b. b.

©raebe, ©enrobe am §ar§ unb ©tabtbaumeifter fpaffe,
Selgatö a. b. iß. bitben ben Sorftanb. SltS orbent»
ItcïjeS äRitglieb be§ SeretnS fann jeber ©rwadjfene auf»
genommen werben, fofern er bem Sorftanb feine Se»
gabnng als ^Rutengänger naeßweifen !ann.. ®er Serein
befißt bereits ein officielles Organ „®ie SSünfcßel»
rute".

Uersrbiedcnes.
©eœetbefdjnïe her ©taöt Jûrtdj. ®er Kurs im

Nachzeichnen für ©eßmiebe unb SBagner wirb,
fofern ftch genügenb Setlneßmer bafür melben, auch biefen
SBintcr wieOer abgehalten werben.

Nur hie ftahtifege Kunftg.rocrbefchule im ScmDeS»

mnfeunt in jüricl) werben Slnmelbungen für baS

SBinterfemefter 1913/14 bis zum 27. Dftober entgegen»

genommen. Jolgenbe SerufSarten finb in ®ageS»
unb Slbenbîurfen oertreten: ©raphifche Better,
©cßriftfeßer, SucßörucEer, Sithographen, ©teinbrudEer,
Suchbinber unb Çanboergolber, ©olb» unb ©Über»
fchmiebe, Sau» unb Kunfifcßloffer, Sau» unb SRöbel»

feßreiner, ®elorationS», Jladß» unb ©laSmaler.
®ie ißrofeft»ipigne für hos nene ©cbitUmnâ in

Larberg (Sern) tönnen bis 24. Dltober im iRatßauSfaal
befießtigt werben.

®aS lantonale ©emcrfiemnfenm in ülaran oer
öffcntlidljt feinen Jahresbericht pro 1912. ®aS §aupt=
Ziel ber Slnfialt ift bie Jörberung beS fpanbwerfS unb
©ewerbeS. ®azu bienen bie ftänbigen unb petiobifchen
StuSfteüungen unb bie &ätigleit ber Jacßbtbltotßet unb
Sorbilbetfammlung, bie Seranftaltung oon JacßEurfen
mannigfadßer ütrt, in Serbinbung mit ben bezüglichen
Jach» unb SReifteroereinigungen, bie 3lusfunft= unb iRat»

erteilung unb enblich ber in fteter ©ntmiülnng begriffene
gewerbliche ©cßulunterricßt. ®te mit ber 3Jtelfter feß aft
oeranftalteten §ac£)furfe erfreuten fich letztes Jahr reger
Teilnahme. 31ucß bie luSlunfterteilung hat etne 3«=

nähme erfahren. ®ie ^auptfraft hat bie SInftalt auf
bie unter ihrer Seitung ftehenben oter ©^ulabteilungen
Zu richten. ®le ^eranbilbung beS iRachwuchfeS ift etn

wichtiges ©ebtet ber Jürforge für fpanbmerf, ©ewerbe
unb Jnbuftrie. ®te oier regelmäßigen Kurfe ber Unter»

ridjtSanftalt finb leßteS Jahr oon total 608 Schülern
befugt worben; bie Jach» unb ©Jrafurfe wiefen eine

Jreguenz oon 235 Seilnehmern auf. ®ie Sibtiothel ift
oon 4586 ißerfonen benüßt worben, wäßrenb bie ©amm»
lungen oon 9luSfiellungen eine Jrequenz oon 4698 ißer»
fönen aufwtefen. Jm Jaßr 1912 haben im SRufeum
18 bioerfe 2IuSfteïïungen ftattgefunben. ®aS lantonale
©emetbetnuieum in Sarau fiehi unter anerfannt tüchtiger
Seitung. Jür ^anbwert unb ©ewerbe bietet eS großen
Stußen.

£>olj&ear6eitun0$mafcf}tttett an her ©hnrer 9InS
ftellung. ®te 31.=®. 5Rafc|inenfabriE Sanbquart fdjreibt
unS:

„ÜBir lefen in Jhter gefchäßten Jachzeitfchrift einen
Slrtüel oon Konrab ^aufer unb bemerfen ba einen Jrr»
tum, tnbem berfelbe feßreibt, bie in ©Epr auSgeftellten
Sanbfägen feien fämllidh mit 5Ringfeßmierläget oetfeßen
unb tonnten aber auch mit Kugellager ausgeführt werben.
®aS gerabe ©egenteil ift ber Jafl, eS finb famtließe
SRafcßinen in ber 3luSfte0ung Sßur, mit 3luSnaßme einer
einzigen, mit Kugellager auSgerüftet unb namentlich
bie Sanbfägen. SBir bauen überhaupt alle SRafcßtnen
mit Kugellager unb baoon bie metfien mit boppelreißigen,
feßroebifeßen Kugellagern."

Naßhaßnenfabrif Dßerroßtbotf (3largau). ®ie aus
bem Konturfe Sogler & (So. bureß £>errn ©emeinbe»
ammann fiumbel um ben ißreiS oon 22,000 Jranfen
erworbenen ©ebäuließteiten famt SRafcßinenmaterial ber
Sürftenbinberei unb Naßßaßnenfabritation
Dberroßrborf finb biefer ®age bureß Kauf an £>errn
Kaffi übergegangen. ®te Jnbuftrie wirb bureß ben
neuen Sefißer weitergeführt werben.

®te ©laSfcßeiöen her §abébutg, bie ^>err SRaler
Sincf, Sern, für baS reftaurterte ©dßloß gemalt, finb
in Sern ausgefüllt, wo fie unter ben Kunftfreunben oiel
Jntereffe erregen. Kaifer Jranz Jofeph hat bie ©eßeiben
bureß bie öftetreichifcß'ungarifdße ©cfanbtfcßaft bei §errn
Sind beftellt. ®ie Slnregung zu ber Stiftung beS KatferS
war oon bem in ©cßüßenfreifen woßlbelannten faifer»
lidßen fRat ©erftte ausgegangen. ®ie fReftauration ber
^abSburg wirb bureß ben ^»oeßbaumeifter beS KantonS
Éargau, Çerrn 31 lb er tini, oorgenommen.

©cßnietz. ÜRetaÜroerte ®otnacß (©olotßurn). ®em
Serneßmen naeß wirb für ba§ SetriebSjaßr 1912/13
bie ®ioibenöe, toie feit mehreren Jaßren mit 6°/« bor»
gefeßlagen werben.

Ru$ der Praxis. — für die Praxis.
NB. SBerfimfg», Scntfsß» nnb Stetscitögefndje werben

.enter btefe tRubrit niebt anfgenommen ; berartige îlnjeigen
letjöreti in ben Snferotenteit beê Statte®. — fragen, weiße

unter ©biffre" erfßeinen foEen, woEe man 20 ffitS. in
Warten (für /pfenbung ber Offerten) beilegen.

782. SBetße fRnnbßoügrobbanbtung ift Stbgeber non prima
Dlot» unb 2Bei&tannen=a3tocter, 4—(i m lang? 3<ßlung gegen
Saffa. îteuberfte Offerten mit mittlerem ©tammburßmeffer an
ba® Säge» unb §obetwerf 3t.=®. IDStniton (Sutern).

783. 28er liefert gut erhaltenen, nertitalen SBeuzinmotor
mit 2Baffertüt)tung unb SRagnetjünbung oon jirta l'/s—2 PS?
®efl. Offerten an 2enj & Sie., SSafet.

784. 28er liefert folibe, rationeEe fpeijöfen, fpejieE jur
©rwärmnng gröberer gabriflotalitäten geeignet? Offerten er»
wünfßt an ißoftfaß 2lr. 20856 Otten.

785. 2Betße meß. 2Bertftätte ober SJiafßinenfabriE würbe
fiß mit ber fperfteEung eine® SHrtitet®, ber für äRafßinen» nnb
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angehört und verdankt der Zentralleitung des schweize-
rischen Gewerbevereins die aufopfernde Arbeit für den
schweizerischen Gewerbestand. Er begrüßt das energische
Vorgehen zur Förderung der schweizerischen Gewerbe-
gesetzgebung und unterstützt den vorliegenden Entwurf
mit aller Kraft, indem er der Ansicht ist, daß derselbe
eine wertvolle Grundlage zur Beratung der definitiven
Durchführung dieses Abschnitts der Gewerbeordnung
bildet".

Gewerbeverein Liestal (Baselland). Der Vorstand
hat beschlossen, demnächst in einer Vereinsversammlung
ein Referat über das Bundesgesetz betreffend die

Arbeit in den Gewerben halten zu lassen. Als
Referent hat er bezeichnet Herrn Ingenieur Bader,
Mitglied des Vorstandes, der als früherer Gewerbe-
und Fabrikmspektor des Kantons Solothurn wohl der
geeignetste Mann ist, über das für das Gewerbe so hoch-
wichtige Gesetz zu referieren.

Die Delegiertesversammlung deS Thurg. kantonalen
Gewerbeveretss in Wetnfelven beschloß prinzipiell Zu-
stimmung zum Entwürfe des eidgenössischen Gewerbe-
gesetzes. Sie wünscht dessen Rückwetsunq an den weiteren
Vorstand, wobei größere Kompetenzerteilung an Berufs-
organisationen verlangt wird. In dem Gewerbegesetz
sollen gleichzeitig gesetzliche Vorschriften über den Schutz
des Gewerbes erlassen werden. Zum Ort für Lehrlings-
Prüfungen für 1914 wird Arbon bestimmt.

Ein „Internationaler Verein der Wünschelruten-
gänger" hat sich gebildet, dem Rutengänger aus fast
allen Ländern Europas beigetreten sind. Die Herren
Dr. P. Beyer, Laatzen bei Hannover, Otto Edler v. d.

Graeve, Genrode am Harz und Stadtbaumeister Hasse,
Belgard a. d. P. bilden den Vorstand. Als ordent-
liches Mitglied des Vereins kann jeder Erwachsene aus-
genommen werden, sofern er dem Vorstand seine Be-
gabung als Rutengänger nachweisen kann., Der Verein
besitzt bereits ein offizielles Organ „Die Wünschet-
rute".

velîàâentt.
Gewetbeschule der Stadt Zürich. Der Kurs im

Fachzeichnen für Schmiede und Wagner wird,
sofern sich genügend Teilnehmer dafür melden, auch diesen
Winter wieder abgehalten werden.

Für die städtische Kunstgewerbeschnle im Landes-
museum in Zürich werden Anmeldungen für das
Wintersemester 1913/14 bis zum 27. Oktober entgegen-
genommen. Folgende Berufsarten sind in Tages-
und Abendkursen vertreten: Graphische Zeichner,
Schriftsetzer, Buchdrucker, Lithographen, Steindrucker,
Buchbinder und Handvergolder, Gold- und Silber-
schmiede, Bau- und Kunstschlosser, Bau- und Möbel-
schreiner, Dekorations-, Flach- und Glasmaler.

Die Projekt-PtSne für das neue Schulhaus in
Aarverg (Bern) können bis 24. Oktober im Rathaussaal
besichtigt werden.

Das kantonale Gewervemuseum in Aarau ver
öffentlicht seinen Jahresbericht pro 1912. Das Haupt-
ziel der Anstalt ist die Förderung des Handwerks und
Gewerbes. Dazu dienen die ständigen und periodischen
Ausstellungen und die Tätigkeit der Fachbibliothek und
Vorbildersammlung, die Veranstaltung von Fachkursen
mannigfacher Art, in Verbindung mit den bezüglichen
Fach- und Meistervereinigungen, die Auskunft- und Rat-
erteilung und endlich der in steter Entwicklung begriffene
gewerbliche Schulunterricht. Die mit der Meisterschaft
veranstalteten Fachkurse erfreuten sich letztes Jahr reger
Teilnahme. Auch die Auskunfterteilung hat eine Zu-

nähme erfahren. Die Hauptkraft hat die Anstalt auf
die unter ihrer Leitung stehenden vier Schulabteilungen
zu richten. Die Heranbildung des Nachwuchses ist ein

wichtiges Gebiet der Fürsorge für Handwerk, Gewerbe
und Industrie. Die vier regelmäßigen Kurse der Unter-
richtsanstalt sind letztes Jahr von total 608 Schülern
besucht worden; die Fach- und Extrakurse wiesen eine

Frequenz von 235 Teilnehmern aut. Die Bibliothek ist
von 4586 Personen benützt worden, während die Samm-
lungen von Ausstellungen eine Frequenz von 4698 Per-
sonen auswiesen. Im Jahr 1912 haben im Museum
18 diverse Ausstellungen stattgefunden. Das kantonale
Gewerbemuseum in Aarau steht unter anerkannt tüchtiger
Leitung. Für Handwerk und Gewerbe bietet es großen
Nutzen.

Holzbearbeitungsmaschinen an der Chnrer Ans-
stellnng. Die A.-G. Maschinenfabrik Landquart schreibt
uns:

„Wir lesen in Ihrer geschätzten Fachzeitschrift einen
Artikel von Konrad Hauser und bemerken da einen Irr-
tum, indem derselbe schreibt, die in Chur ausgestellten
Bandsägen seien sämtlich mit Ringschmierlager versehen
und könnten aber auch mit Kugellager ausgeführt werden.
Das gerade Gegenteil ist der Fall, es sind sämtliche
Maschinen in der Ausstellung Chur, mit Ausnahme einer
einzigen, mit Kugellager ausgerüstet und namentlich
die Bandsägen. Wir bauen überhaupt alle Maschinen
mit Kugellager und davon die meisten mit doppelreihigen,
schwedischen Kugellagern."

Faßhahnenfabrik Oberrohrdorf (Aargau). Die aus
dem Konkurse Vogler à Co. durch Herrn Gemeinde-
ammann Humbel um den Preis von 22,000 Franken
erworbenen Gebäulichkeitm samt Maschinenmaterial der
Bürstenbinderei und Faßhahnenfabrikation
Oberrohrdors sind dieser Tage durch Kauf an Herrn
Kassi übergegangen. Die Industrie wird durch den
neuen Besitzer weitergeführt werden.

Die Glasscheiben der Habsburg, die Herr Maler
Linck, Bern, für das restaurierte Schloß gemalt, sind
in Bern ausgestellt, wo sie unter den Kunstfreunden viel
Interesse erregen. Kaiser Franz Joseph hat die Scheiben
durch die österreichisch-ungarische Gesandtschaft bei Herrn
Linck bestellt. Die Anregung zu der Stiftung des Kaffers
war von dem in Schützenkreisen wohlbekannten kaiser-
lichen Rat Gerstle ausgegangen. Die Restauration der
Habsburg wird durch den Hochbaumeister des Kantons
Aargau, Herrn Albertini, vorgenommen.

Schweiz. Metallwerke Dornach (Solothurn). Dem
Vernehmen nach wird für das Betriebsjahr 1912/13
die Dividende, wie seit mehreren Jahren mit 6°/o vor-
geschlagen werden.

llu; Oet — M Sie fffult.
dlö. Verkaufs-, Tausch- uud Arbeitsgesuche werden

unter diese Rubrik «icht aufgenommen; derartige Anzeigen
rehören in den Inseratenteil des Blattes. — Fragen, welche
„unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man 20 Ets. in
Marken (für Zusendung der Offerten) beilegen.

frsges.
78L. Welche Rundholzgroßhandlung ist Abgeber von prima

Rot- und Weißtannen-Blöcker, 4—ii m lang? Zahlung gegen
Kassa. Aeußerste Offerten mit mittlerem Stammdurchmesser an
das Säge- und Hobetwerk A -G. Winikon (Luzern).

78:4. Wer liefert gut erhaltenen, vertikalen Benzinmotor
mit Wasserkühlung und Magnetzündung von zirka 14/z—2 ?8?
Gefl. Offerten an Lenz à Cie., Basel.

784. Wer liefert solide, rationelle Heizöfen, speziell zur
Erwärmung größerer Fabriklokalitäten geeignet? Offerten er-
wünscht an Postfach Nr. 208S6 Ölten.

783. Welche mech. Werkstätte oder Maschinenfabrik würde
sich mit der Herstellung eines Artikels, der für Maschinen- und
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